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KönigreichPreußen. Hinzurechnung derjenigen Beträge, welche etwa zu ihrem

Statut des PreußischenBeamten-Vereins Vom 7. September l Ausbaue Verwendet worden sind- Unter tahmcher Ab-

uud 29. Oktober 1875. setzuug von sto;
Schluß MS Nr· I- Spalte 15-) L) die hypothekarischenund Lombardforderungen; -

Abschnitt val. Z) die rückständigeuPrämien, Prämien-Nachschiisseund

Garantiefvnd"s.. Beiträge;

E sp §- 31. Der Garantiefonds beträgt 200,000 Mark. . 4) die Effekten (§. 29 Nr. 2, Z, 4 nnd 5) nach dem Roms-

FHH
·

Derselbe wird durch Zeichnungen in Antheilen von 100, werthe vom 31. Dezember an der Berliner Börse;
s soo,400 und 1000 M. nach dem Formulare 1. beschafft. Es 5) die Zinsen der Hypotheken, Effektenund Lombardaktiva

»

sind vor Eröffnung des Geschäftsbetriebes mindestens 50,000 bis zum 31. Dezember berechnet, so weit sie nicht ein-

’«- Reichs-mark(von jedem Zeichner V« des gezeichneten Betrages) gegangen sind; -

«

«

s baar einzuzahlen, der Rest aber, also 150,000 Reichsmark, in 6) der baare Kassenbestand;
eigenen Wechseln, welche nach dem diesem Statute angehängten 7) die Utensilien Und Geräthschaftennach den AntchassUUgs-
Formulare Il. ausgestellt sind, bei der Direktion zu hinterlegen. kosten- Vdn Welchen aber jährlichmindestens dolo abge-

k Statt Hinterlegung der Wechsel kann der Betrag auch baar setzt Werden Müssen—

t eingezahlt werden. Die Passtda bestehen

Für die erfolgten baaren Einzahlungen werden Anthejk l) in dem Garantiefonds, so weit er nicht amortisirt ist;
schetnenach dem Formulare HI. ausgestellt,welchenZinskoupons 2) In den etwaigen Schulden;

lj Und Dividendenscheine für zehn Jahre- sowie Talons nach den Z) in der rechnungsmäßigfür die Versicherungen einzustel-
«

Formularen IV» V. und Vl. beigefügtsind. sendenReserve; .

Die baar eingezahltenBeträge (Garantie-Kapital) bilden 4) ZUdem GUtbaben der KapitalbersicherungenZ
ein, Seitens der Jnhaber der Antheilscheineunkündbares Dar- d) In dem Sicherheitsfonds;
lehn, welches mit jährlich40Xz verzinst wird, und außerdem 6) tn den eth über den 31« Dezember btngns bezahlten
nach Maßgabe des §»33 mit einer Superdividende Von höch- Prämien(Prämienüberträge)und Beiträgen;
stens Fee-»des eingezahltenKapitales am JahresüberschüsseTheil 7) in den noch nicht ausgezahlten, aber bereits zur Zahlung
nehmen kann.

s

angemeldeten Versicherungssummen in Höhe der ver-

»

§«32· Der Garantiefonds wird um denjenigen Betrag re- sicheres-nBeträge-
duzirt und amortisirt, um welchen der Sicherheitsfonds nach dem Der Ueberschußder Aktiva über die Passiva (Jahresüber-
Jahresabfchlnsseangewachsen ist. schuß)wird zunächstverwandt:

Die Reduktion erfolgt in der Weise, daß zunächstdie baar a· zur Zahlung von 40«,-.,Zinsen an die Inhaber der An-

etngezahlten Beträge ohne Rücksichtauf den Zeitpunkt der Ein- thetlschetnez
»

(

zahlung zurückgewährt,darauf aber die hinterlegten Wechsel b. zur Kompletirung des Sicherheitsfonds um denjenigen
z

«

herausgegebenwerden. Betrag, mit welchem aus demselben frühereVerluste ge-
.» s« Die Tilgung erfolgt durch Ausloosung» deckt find, und des baaren Garantiekapitales, falls dasselbe
E

« Abschnitt1X. in Anspruch genommen sein sollte, bis zur Höhedes an die

Rechnungslegung und Jahresbilanz. Jnhaber der Antbeischeine nicht zurückgezahltenTheiles
s· §; 33. Das Rechnungsjahrdes Vereins ist das Kalenderjahr. Von dem Reste kommen

"

«

AufGrund der Bücher und der Rechnungist die Jahresbilanz 300Xq an den Sicherheitssonds, so lange dieser nicht 30zszder

« aufzustellenSie muß fämmtlicheAktivaund Passiva enthaltesz«

,

.
a den Todesfall versicherten Summen, mindestens aber

» s»
- Unter die Aktiva sind auszunehmen; .»-,..-s’«pq,000M. beträgt. Ueber die Verwendung des Ueber-

"

I) die Grundstücke und zwar nach ihrem Kaufpreise unthkz»
--

»· .-ssch,«nssesentscheidet die Generalversammlung;
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400-o Dividende an die auf Todesfall Versicherten nach Ver-

hältniß ihrer rechnungsmäßigenReserve;
Bild-»Superdividende an die Inhaber der Antheilscheinezdie-

selbe darf jedoch nicht mehr als 20Xp des dargeliehenen
Kapitales betragen; Ueber die Verwendung des Ueber-

»

schussesbeschließtdie Generalversammlung

§. 34. Die Rechnung und die Bilanz müssenvon der Di-

rektion in jedem Jahre spätestensmit Ablauf des Monats März
dem Verwaltungsrathe vorgelegt werden.

Abschnitt X.

Uebergangsbestimmungen.

§. 35. Die erste Generalversammlung findet erst statt, wenn

der Verein außer dem Jahre, in welchem er seine Wirksamkeit
begonnen, ein volles Kalenderjahr bestanden hat.
Für denselben Zeitraum wird auch die erste Rechnung ge-

legt und die erste Bilanz aufgestellt.
§. 36. Das Gründungs-Komitee besteht aus folgenden

Personen:
Landdrost v. Boetticher, Vorsitzender,
Regierungsrath Bosse, Stellvertreter des Vorsitzenden,
Rechnungs-Rath Broockmann,
Schatzrevisor Bode,
Stadtsekretär Drape,
Professor Dr. Grelle,
Rechnungs"-Rath Grieser,
Regierungs-Sekretariats-Assistent H o fsm a n n ,

Obergerichts-Rath H o p p e n ste d t,
Regierungs-Rath K üh n e m a n n,

Kreishauptmann v. Linsingen,
Schatzrath Müller,
Senator Ostermeyer,
Kanzlei-Rath Riechers.

Nach landesherrlicher Genehmigung dieser Statuten und

nach Erfüllung der im §. 38 für die Eröffnung der Geschäfts-
thätigkeitvorgeschriebenenBedingungen wählt das Gründungs-
Komitee, dessenMitglieder zu diesem Zwecke durch den Vorsitzen-
den gegen Behändigungsscheinschriftlich vorzuladen sind, die

Mitglieder des Verwaltungsrathes und zwar auf die Dauer von

drei Jahren. Nach Ablauf dieser Zeit treten die Bestimmungen
des §. 16 in Kraft.

Die Wahl dieser Mitglieder des ersten Verwaltungsrathes
erfolgt durch Stimmzettel zu Protokoll in besonderen Wahl-
gängen nach absoluter Stimmenmehrheit der anwesenden Komi-

teemitglieder, deren Zahl jedoch nicht unter neun betragen darf.
Ergiebt die erste Abstimmung keine absolute Stimmenmehrheit,
so werden diejenigen Beiden, welche die meisten Stimmen er-

halten haben, zur engeren Wahl gestellt.
, Bei Stimmengleichheitentscheidet das Loos.

Nach der Konstituirungdes Verwaltungsrathes löst sich das

Gründungs-Komiteeauf.

§. 37. Die Mitglieder der ersten RevisionssKommission
und deren Stellvertreter wählt der Verwaltungsrath aus der

Zahl der Versicherten zu Protokoll unter Beobachtung der im

§. 16 für die vom Verwaltungsrathe zu vollziehenden Wahlen
getroffenen Vorschriften.
§. 38. Die Eröffnung der Geschäftsthätigkeitdes Vereins

sindetnach Ertheilung der landesherrlichen Genehmigung statt,
sobald der Garantiefonds (§. 31) vorhanden ist und Versiche-
rungsanträge bei der Lebensversicherungin Höhevon 1,200,000
Mark nachgewiesensein werden.

Sollte dieser Nachweis nicht binnen Jahresfrist nach Er-

theilung der landesherrlichen Genehmigung erfolgt sein, so er-

lischt dieGenehmigung
Hannover, den 7. September 1875.

FormularI.
· ·

Preußischer Beamten-Verein

Verpflichtungsschein.
Zum Garantiefonds des PreußischenBeamten-Vereins in

Hannover zeichne ich hiermit
· . . . . . Antheile å 100 M.

. . . . . . Antheile ä 200 M.

. . . . . . Antheile ä« 400 M.

. . . . . . Antheile å 1000 M.

zusammen . . . . . . Antheile mit . . . . . M.

und verpflichte mich, IX« der gezeichnetenSumme, mindestens
aber 100 M., sofort baar an die Kasse des PreußischenBeam-
ten-Vereins einzuzahlen, über den Rest aber eigene Wechsel nach
dem dem Vereinsstatute angehängten Formulare Il. bei dem

Vereine zu hinterlegen, auch, sobald der wechselmäßigeAnspruch
aus diesen und aus den in der Folge von mir auszustellenden
Wechseln nach den Vorschriften der Wechselordnung erloschen
sein wird, neue Wechsel auf Höhe derjenigen von mir gezeich-
neten Beträge auszustellen, welche noch nicht nach der Vorschrift
des §. 32 des Statutes getilgt sind.

.....den..ten.....18..
N. N.

Formular 11.
- W e ehs e l.

-

Einen Monat nach Sicht zahle ich gegen diesen Wechsel
an die Ordre des PreußischenBeamten-Vereins zu Hannover
die Summe von ....

.,
.............................................................................. ..

und leiste zur Verfallzeit prompte Zahlung nach Wechselrecht.
Zahlbar in Hannover.
.....den..ten.....18..

N. N.

Formular III.
»

Preußischer Beamten-Verein.

Antheilschein Nr.

über . . . . . . . Mark.

Herr . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . .

hat durch baare Einzahlung von . . . . . . . . . Mark diesen

Antheilschein erworben und auf Grund desselbeneinen verhält-

nißmäßigenAntheil an dem Garantiefonds des Preußischen
Beamten-Vereins und die daraus statutenmäßigzustehenden
Rechte erlangt.

«

Uebertragungen dieses Antheilscheinesan Andere sind dem

Vereine gegenübernur dann giltig, wenn sie mit Genehmigung
des Verwaltungsrathes geschehenund die Eintragung des neuen

Besitzers in das Antheilscheinregistervon der Direktion auf dem

Scheine bezeugt ist.

Hannover, den . . . . . . . . . . . -

Preußischer Beamten-Verein.
Der Verwaltungsrath.

(Facsimile der Unterschrift aller neuen

sillzitglieder
des Verwaltungsrathes.)

(L. .

Die Eintragung in das Antheilscheinregistersub Fol.

bescheinigt
W

Die Direktion.

(Facsimile der Unterschriftder drei Direktoren.)
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Formular IV.

PkeUßischer Beamten-Verein

»
Zinskonpon

Ubek - » . . . .- . Mark Reichswährung

. .

«

zum
Anthellschem des Preußischen Beamten-Vereins

Nr.
zahlbar am 1 . . . . . . . . . . 18 . . .

. Jnhaberdieses empfängtam 1 . . . . . . . . 18 . . . die jähr-
,

lkchen ZIUseUdes oben genannten Antheilscheines über . . . .

Mark mit . . . . Mark für die Zeit vom 1 . . . . . . . 18 . . .

bis . . . . . . . 18 . . . aus der Kasse des PreußischenBeam-
ten - Vereins.

Hannover, den . . . . . . . . . .

Die Direktion des PrenßischenBeamten-Vereins

«

(Faesimile der Unterschrift der drei Direktoren.)

«

Dieser Koupon wird ungiltig und werthlos, wenn er nicht
binnen 4 Jahren von dem auf den Fälligkeitstagfolgenden 31.

Dezember ab zur Zahlung präsentirt wird.

Formular V.

Preußischer Beamten-Verein

Dividendenschein.
,

Inhaber dieses Scheines erhält gegen Rückgabedesselben

aus der Kasse des PreußischenBeamten-Vereins diejenige Di-
vidende ausgezahlt, welche von dem Jahresüberschüsseauf den

AntheilscheinNr.
—

für die Zeit vom 1 . . . . . . . . . bis
ultimo Dezember 18j. . statutenmäßig entfällt.

«

"

-

-

Hannover, den . . . . . . . . . . . .

Die Direktion des PreußischenBeamten-Vereins
(Facsimile der Unterschriftder drei Direktoren.)

Formnlar VI.

PVSUßIscherBeamten-Verein
Talon

. «

zum
Anthetlscheine des Preußischen Beamten-Vereins-

Nr . . . . . .

über . . . . . . M

nd
DerInhaber diesesTalons empfängtgegen Rückgabedes-

e ecndie . . . . Serie Zinskoupoiis und Dividendenscheine für
dieJahrevom1........18..bis . . . . ..18..

v»d

erd gegendie Ausreichungder neuen Koupons und Di-
i endenschemeMkdenBesitzerdes Talons reichtzeitigbei der

zuterzeichnetenDirektion Widersprucherhoben, so erfolgt die
usreichung derselben an den Besitzerdes Antheilfcheines.

Hannover,den . . . . . . . . . . . .

«

-

Die Direktiondes PrenßischenBeamten-Vereins
«

«(Facsimileder Unterschriftder drei Direktoren.)

ReglkmenkfUr sei-;gebenasnndKapitalsVersicherungs-Abthekkuvg
reußtschenBeamten-Vereins

Abs chnitt 1.

A
Die Lebensversicherung

d
.rt.»1.Mitdemnacheinembestimmten Formulare bei

er DirektioneinzureichendenVersicherungsantrageist eine glaub-

ZiasteBescheinigungder Altersangabe beizubringen. Auch ist
It, von einem im Staats- oder Kommunaldienste stehendenoer von der Direktion ngSlasseUeUArzte nach vorgeschriebenem

chegaieaxsäestrlfltesAttest der Direktivneinzusenden
oen ürdieärtli eU e ka-

steller zu tragen»
z ch UT kachung hat der Ant

Bei einer Versicherungvon 200 und 300 Mark genügt an
Stelle Des MäuschenAttestes ein Zeugnis von zwei Mitgliedern

dies Vereins, oder von zwei össentlichenBeamten nach einein
vorgeschriebenenForniulare. .

-

Die Beschlußfassungüber die Annahme des Versicherungs-
antrages steht der Direktion, unter Vorbehalt der Beschwerde
an den Verwaltungsrath, zu.

·

»

Für die Ablehnung des Antrages werden Gründe nicht
angegeben.

Art. L. Versicherungen werden in der Regel nicht gewährt,
·

wenn der zu Versichernde das 60. Lebensjahr bereits überschrit-
ten hat.

Das Minimum der Versicherungssummebeträgt 200 Mark,
s

das Maximum 15,000 Mark.

Die Versicherungssummemuß durch 100 theilbar sein«
Der Abschlußder Versicherung erfolgt in der Regel zum

l. Januar, l. April, l. Juli oder l. Oktober.
Die im Laufe des Vierteljahres abgeschlossenenVersicherun-

gen werden, wenn nicht zwischen der Direktion und dem Ber-

sicherungsnehmer etwas Anderes vereinbart wird, auf den An-

fang dieses Vierteljahres zurückdatirt.
Erhöhungen der Versicherungssummewerden wie neue Ver-

sicherungen behandelt.
.

.

Erniäßigungensind ebenfalls nur an den genannten Quar-

taltagen zulässigund müssenvier Wochen vorher beantragt werden.

Art. Z. Nach Annahme der Versicherung wird von der

Direktion eine Police ausgefertigt, welche; sobald die erste Prä-
mienrate entrichtet ist, als Vertrag zwischendem Versicherten
und dem Vereine gilt.
Policegebührenwerden nicht erhoben. Baare Auslagen fal-

len dem Versicherten zur Last-
Art. 4. Die Zahlung der Prämiensätzeerfolgt nach dem

angehängtenTarife 1. auf Kosten des Versicherten gegen Quit-

tung pränumerando an die Vereinskasse in Hannover.
Wird die Zahlung durch die Post vermittelt,- so dient der

Postfchein als Quittung.
«

Prämiennachschüssesind 14 Tage nach Bekanntmachung des

Über ihre AUfbkiUgUUggefaßtenBeschlussesder Generalversamm- ·

lung durch die Publikationsorgane des Vereins (§. 28 des Sta-

tuts) fällig und in gleicher Weise wie die ordentlichen Prämien
einzuzahlen.

"

.

Beim Ableben des Versicherten hört die Zahlung der Prä-
mie bei Jahreszahlungen mit dem Ablaufe des Versicherungs-
jahres, bei Quartalszahlungen mit dem Ablaufe des Vierteljah-
res, in welchem der Tod erfolgt ist, auf.

Das angefangene Lebensjahr des zu Versichernden wird als

vollendet angesehen, wenn an dem Rezeptionstermine (Art. 2)
bereits sechs volle Monate desselbenverflossen sind.

Versicherte unter 21 Jahren zahlen wie 21jährige.
Die Aufnahme eines Interessenten, dessen Gefundheitszu-

stand nach dem ärztlichenAtteste nicht ein vollständignormaler,
oder dessen Beruf mit außergewöhnlichenGefahren für Gesund-
heit und Leben verbunden ist, kann nach gutachtlicher Aeuße7

-

rung des Vereinsarztes zu·der Prämie eines erhöhten Lebens-

alters erfolgen. -

Für die Zahlung der fällig gewordenen Prämien und Nach-
schüssewird eine Frist von 30 Tagen gegeben. .

«

Stirbt der Versicherte innerhalb dieser Frist von« 30 Tagen,
so wird gleichwohl die versicherte Summe, jedoch nach Abzug
der rückständigenPrämie, gezahlt.

«

Art. 5. Jst die Frist von 30 Tagen nach Fälligkeitder

Prämieoder des Nachschussesverstrichen, so wird der schuldige
Betrag auf Kosten des Säumigen durch Postvorschußeingezogen.
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Erfolgt auch hierauf keine Zahlung, so ist die Polize zwar

erloschen, doch tritt dieselbe wieder in Kraft, wenn

l) der Versicherte innerhalb 6 Monaten vom Fälligkeits-
termine an dies beantragt;

2) durch das Gutachten eines von der Direktion bestimm-
ten Arztes dargethan wird, daß die Gesundheitsverhält-
nisse des Interessenten keine nachtheilige Veränderung
«erlitten haben;

Z) der Versicherte die Nachzahlung der inzwischen fällig ge-

wordenen Beträge nebst 50XzZinsen und VUXCder Ver-

sicherungssumme als Konventionalstrafe leistet-
Die fernere Giltigkeit der betreffenden Polize wird durch

die Einlösung der Quittung über die schuldigen Beträge und

Konventionalstrafe nachgewiesen.
Art. 6. Diejenigen Versicherten, deren Versicherung min-

destens 5 Jahre in Giltigkeit gewesen ist, können am Jahres-
fchlusse von der Versicherung ganz oder theilweise zurücktreten
nnd erhalten in diesem Falle ihre rechnungsmäßigeReserve mit

einein nach dem Ermessen der Direktion zu bestimmenden Ab-

züge von 5 bis 20 Wo ausbezahlt.
Art. 7. Die Direktion ist berechtigt, von dem Versiche-

rungsvertrage zurückzutreten:
1) wenn der Versicherte zu einem Berufe übergeht,welcher

sein Leben oder seine Gesundheit außerordentlichenGe-

fahren aussetzt;
»

2) wenn der Versicherte, ohne durch seinen Beruf dazu ge-

nöthigt zu sein, gefahrdrohende Reisen, namentlich Rei-

sen in Gegenden, in welchen notorisch Krieg oder in-

nere Unruhen oder Epidemien herrschen, so wie Reisen

außerhalbEuropas unternimmt.

Jeder Versicherte ist verpflichtet, derartige Aenderungen und

Reisen der Direktion mitzutheilen. Hat er dies versäumt und

stirbt er in Folge einer durch den neuen Beruf bezw. auf der

Reise herbeigeführtenGefahr, so sind die Ansprüche aus der

Polize erloschen:

Z) wenn sich der Versicherte erweislich einem ausschweifen-
den Lebenswandel, z. B. der Trunksucht, ergiebt, oder

zur Zuchthausstrafe oder zum Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte rechtskräftigverurtheilt wird. «

Tritt die Direktion von dem Vertrage zurück,so hat die-

selbe binnen 4 Wochen nach«erhaltenerAnzeige bezw. nach Fest-
stellung der zum Nücktritte berechtigendenThatsachen, dem Versi-
cherten durch eingeschriebenen Brief an seine bisherige Adresse
solches mitzutheilen.

Der Vertrag gilt von der Absendung des eingeschriebenen
Briefes ab für aufgehoben. Der Anspruch aus demselben be-

schränktsich auf die Rückgewährder rechnungsmäßigenReserve
nach Maßgabedes letztenJahresabschlusses unter Abzug von 50,-«,.

Art. 8. Jn den Fällen des Art. 7«sub 1 und 2 kann

auf den Antrag des Versicherten die Versicherungzeitweilig sus-
pendirt werden.

Der Antrag ist schriftlich unter Beifügung der Polize zu
stellen.

Ueber die Genehmigungdes Antrages wird eine Bescheini-
gung ertheilt.

Jstdie Veranlassung der Suspension sortgefallen, so tritt
die Versicherung wieder in Kraft, und es erfolgt die Rügabe

«

der Polize gegen Zurückreichungder Bescheinigung, nachdem ein
von der Direktion bezeichneterArzt durch ein Gutachten ausge-

l

l

l

l

I
l

s
i

sprochen, daß der Gesundheitszustand des Versicherten keine nach- ;
theiligeVeränderungerlitten, und nachdem der Versicherteden-

Prenßen: Statut des Preuß. Beamten-Vereins Vom 7. Septbr. 1875. 24

jenigen Betrag- um welchen die auf seine Versicherung fallende
Reserve in der Ruhezeit gewachsen sein würde, und gleichzeitig
die nächstePrämienrate entrichtet hat.

Stirbt der Versicherte während der Suspension, lehnt er

oder die Direktion die Erneuerung der Versicherung ab, so wird

ihm, bezw. dein legitimirten Besitzer der Bescheinigung gegen
Rückgabe derselben ldie bei dem Eintritte der Suspension vor-

handene Reserve nach Abzug von 50Xz ausgezahlt.
Art. 9. Durch die Einziehung des Versicherten zum Militär-

dienste wird der Versicherungsvertrag nicht aufgehoben. Stirbt
der Versicherte während seiner Einziehung zu einem mobilen

Truppentheile oder zu einer Feldadministrationsbrancheoder in-

nerhalb sechs Monaten nach seiner Entlassung aus diesem Ver-

hältnisse, so beschränkt sich der Anspruch aus die Rückgewähr
der bis dahin gezahlten Prämien nach Abzug der empfangenen
Dividende.

Die Direktion ist in solchen Fällen berechtigt, mit Geneh-
migung des Verwaltungsrathes die volle Versicherungssumme
auszuzahlen.

Art. 10. Jeder Anspruch gegen den Verein aus dem Ver-

sicherungsvertragegeht verloren:

I) wenn der Versicherte eine der ihm bei Eingehung des

Vertrages vorgelegten Fragen wider besseres Wissen
falsch beantwortet hat;

2) wenn er sein Leben in Folge einer richterlichen Verm-

theilung verloren hat;
Z) wenn er sich selbst das Leben genommen oder dasselbe

absichtlichverkürzt hat ;

4) wenn er beider Theilnahme an Handlungen-, welche
als Verbrechen oder Vergehen mit Strafe belegt sind,
sein Leben verloren hat, oder wenn das letzterein Folge
derartiger Unternehmungen verkürztist.

Für Denjenigen, welcher das Leben des Versicherten ab-

sichtlichverkürzt,geht sein Anspruch auf Auszahlung der Versi-
cherungssumme zu Gunsten des Vereins verloren.

Der Verwaltungsrath ist in den Fällen zu 2 und Z befugt-
den Rechtsnachfolgern des Versicherten die Reserve auszahlen
zu lassen. Auch kann derselbe in dem Falle zu Z die volle Ver-

sicherungssumme bewilligen, wenn der verstorbene Versicherte
als zur Zeit der That unfrei in Bezug aus seine Willensbestim-
mung anzusehen ist.

Art. 11. Die Zahlung versicherter Summen nach Abzug
der etwa rückständigenPrämien erfolgt ohne Verng an den

zur Empfangnahme derselben Legitimirten bei der Kasse des

Vereins zu Hannover gegen Quittung und Rückgabe der Po-
lize, nachdem der Tod des Versicherten durch einen amtlichen
Todtenschein und die Todesursache durch ein ärztlichesAttest

nachgewiesen sind.
Kann die Polize nicht herbeigeschafftwerden, so wird die

Zahlung nicht eher geleistet, als bis solcheauf Antrag und Ko-

sten Desjenigen, welcher daran Ansprücheerhebt, gerichtlich
mortifizirt und das Mortifikations-Erkenntnißan die Direktion

eingeliefert ist.

AbschnittII.
Die Kapitalversicherung

Art. 12. Die Kapitalversichekung wird abgeschlossendurch
eine schriftliche, nach vorgeschriebenemFormulare abzugebende
Erklärung einer-, und durch die nach Einzahlung des ersten Bei-

trages erfolgende Aushändigung der Polize andererseits
Polizegebühren werden nicht erhoben. Baare Auslagen

fallen dem Versicherungsnehmerzur Last.



25 Preußen: Statut des Preuß. Beamten-Vereins Vom 7. Septbr. 1875. Reuß j.L·: GegenseitigeDurchführungder Schulpflicht. V.2-1. Juni 1876. 26
N«

Art. 13. Die Kapitalansammlung geschiehtaus Zahlungen
der Betheiligtenunter Hinzurechnung von 40X0jährlicherZinsen
und Zinseszinsen, welche am Schlusse des Kalenderjahres gut-
geschriebenwerden.

Art. I4. Das Minimum der Versicherungssnmmebeträgt
100 Mark.

Die Versicherungssumme muß durch 100 theilbar sein.
Die Zahl der Jahre des Versicherungszeitraumes darf nicht

unter 5 und nicht über 30 betragen.
Der Versicherungszeitraum beginnt mit dem auf den Ab-

schlußder Versicherung zunächstfolgenden ersten Tage des Ka-

lenderquartales.
Art. 15. Die Zahlung der Beiträge erfolgt nach dem

angehängtenTarife Il. und muß pränumerando bei der Ver-

einskassein Hannover gegen Quittung kostenfrei geschehen.
Wird die Zahlung durch die Post vermittelt, so dient der

Postscheinals Quittung.
Bei Zahlungen, welche erst nach dem 10. Tage des Vier-

teljahres eingehen, ist ein Aufgeld von l Ps. für jede Mark

und weniger des zu zahlenden Beitrages zu entrichten.
Beiträge, welche innerhalb 80 Tagen nach der Fälligkeit

nicht eingegangen sind, werden mit dem Aufgelde auf Kosten
des Sänmigen durch Postvorschußeingefordert.

Erfolgt auch hierauf keine Zahlung, so ist die Direktion

zur Auflösung des Versicherungsvertrages berechtigt.
Art. 16. Der Versicherungsnehmer bezeichnet die Person,

an welche nach Ablauf der Versicherungsperiode die Zahlung
zu leisten ist.

Die Bezeichnung des Empfangsberechtigtendarf im Laufe
der Versicherungsperiode von dem Versicherungsnehmer wider-

rusen oder geändert werden.

Art. 17. Den Erben des Versicherungsnehmers steht es

frei, die Versicherungaufzuheben oder fortzusetzen.
Art. 18. Die Aufhebung der Versicherung von Seiten

des Versicherungsnehmersist schon vor Ablauf des Versiche-
rungszeitraumes gestattet.

Dieselbe kann jedoch nur mit Ablauf eines Quartales ge-
-schehen.

Die Aufhebung muß spätestens sechs Monate vor diesem
Zeitpunkte bei der Direktion angemeldet werden.

Art. 19. Jm Falle der Aufhebung des Versicherungsver-
tkases (Akt- 15, 17 und 18) hat der EmpfangsberechtigteAn-

spruch auf Zahlung des bei dem Vereine bis zum Zeitpunkte
der Akkshebungangesammelten Gnthabens nach einem von der

DirektWJIzU bestimmden Abznge, der jedoch 150Xodes Gutha-
bens mcht übersteigendarf. «

K »tAths
W- Die Zahlung des versicherten Kapitales bezw.

apmgmhabens erfolgt nur gegen Rückgabe der Polize bei
der Kassedes «Vcrcins in Hannover·

Kam)die Polize nicht herbeigeschafftwerden, so findet zu-
vor das im Art. Il, Abs. 2 vorgeschriebene Verfahren statt.

ErmeskaExil-VERMESNachsuchenkann die Zahlungnachdem
geschehen

re non auch schon vor dem zzalligkeitstermine

» PTJUsolchenFällen werden Zwischenzinsenzu 60XoVDII dem
age desZahlungsmonates in Abzug gebracht.
Halmon im November 1875.

zur Grä .

Das Komitee

von Boett»
UdUUgUms PrenßischenBeamten-Vereins

Rath Stell;ckretrre-t80nd?r0st,VorsitzendenBosse, Regierungs-
« er des Vorsitzenden Broockmann, Rech-

l
«

s
«

,

nnngs-Rath. Bode, Schatzrevisor. Drape, Stadtsekretär.
Dr. Grelle, Professor. Grieser, Rechnungs-Rath. Hofs-
mann, Regierungs - Sekretariats--Assistent. Hoppenstedt,
Ober-Gerichtsrath. Kühnemann, Regierungs-Rath von

Linsingen, Kreishauptmann. Müller, Schatzrath. Oster-

meyer, Senator. Riechers, Kanzlei-Rath.

Lebensversicherung.
Tarif I. für 100 Mark.

Prämie Prämie
Alter. in Jahres- in Quartals- Alter. in Jahres- in Quartals-

zahlungen. zahlungen. zahlungen. zahlnngen.
M. f u M. f n M. I u M. If

21 1 57 — 41 41 3 04 —- 80
22 1 61» — 42 42 3 14 — 83
23 1 66« —- 43 43 3 25 — 86
24 1 72 — 45 44 3 37 —- 89
25 1 78 —— 46 45 Z 51 — 92
26 1 84 —- 47 46 Z 65 —- 95
27 1 90 —- 49 47 3 79 —- 99
28 1 96 — 51 48 3 92 1 03
29 2 02 — 53 49 4 09 I 07
30 2 09 —- 55 50 4 23 1 11

31 2 15 — 57 51 4 42 1 16

32 2 23 —- 59 52 4 59 1 21

33 2 32 — 61 53 4 81 1 27

34 2 41 — 63 54 5 04 1 33
35 2 49 —- 65 55 5 29 l 40

36 2 58 — 67 56 5 56 1 47

37 2 67 — 70 57 5 85 1 54
38 2 75 — 2 58 6 15 1 61

39 2 85
,

— 75 59 6 48 1 70
40 2 94 — 78 60 6 83

.

1 80

Kapitalversichernng.
Tarif II. für 100 Mark.

Das Kapital B e i t r a g
soll gedzahlt in in

Wer en a res a lun en Quartals a lun en.

nach Jahren
h Z h g

H M»
z h

gg
5 17 7 4 52
6 14 50 3 68
7 12 19 3 10
8

«

10 45 2 65
9 9 . 10 2 31

10 8 02 2 04
Il

7 14 I 81
12

6
41 I 63

13
5 7 1 47

14
5 2 1 -34

15
4 81 1 22

16
4

41 1 12
17

4
07 1 03

18
3 76 —- 95

19
3

48 — 88
20

3
24 —- 82

21
3

01 — 76
22

2
81 —- 71

23
9 63 —- 67

24 Z 46 —- 63

25 ; 31 — 59
26 ; 17 —— 55
27 05 -— 52
28

1
93 —- 49

29
1

82 46
30

l
72 44

JürstenthnmReuß jüngererLinie.
·

Ministerial-Bekanntmachnng, das Uebereinkommen mit der Kö-

; niglich PreußischenRegierung wegen gegenseitigcr Durchführung

i
f
I

der Schulpflicht betreffend. Vom 21. Juni 1876.

Mit der KöniglichPreußischenRegierung ist eine Verein-

barung dahin getroffen worden, daß die dem KönigreichePreu-
ßen-angehörenden Kinder, welche sich im FürstenthumeRenß

jüngerer Linie aufhalten, und die dem FürstenthumeReuß jün-
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gerer Linie angehörendenKinder, welche sich im Königreiche

Preußen aufhalten, nach Maßgabe der im Lande des Aufent-

haltes bestehenden Gesetze wie Staatsangehörige zum Besuche
der Schule herangezogen werden sollen, daß diese Nöthignng

zum Besuche der Schule sich nicht nur auf die eigentlicheEle-

mentarschule, sondern, wo daneben eine sogenannte Sonntags-
oder Fortbildungsschule mit obligatorischem Charakter besteht,
auch auf diese sich erstreckt, daß aber Kinder, welche der Schul-
pflicht, wie sie nach der Gesetzgebung ihrer Heimath uormirt ist,
vollständigeGenüge geleistet haben und durch ein von der zu-

ständigenheimischenSchulbehörde(nämlichin Preußenvon dem

Lehrer und dem Lokalschulinspektor oder dem Vorsitzenden des

Schulvorstandes gemeinschaftlich, in Reuß jüngerer Linie von

dem Schulvorstande der betreffenden Gemeinde) ausgestelltes
Zeugnißsich hierüberausweisen, vom ferneren Schulbesuche zu

entbinden sind, auch wenn das am Orte ihres Aufenthaltes

geltende Gesetz eine größereAusdehnung des obligatorischen
’

Unterrichtes vorschreibt.
«

Die Schulbehörden des Fürstenthumeshaben in vorkom-

menden Fällen sich hiernach zu achten.
Gera, den 21. Juni 1876

FürstlichesMinisterium.

Abtheilung für Kirchen- und Schulungelegenheiten.
v. Harbou

Semmel.

Ministerial-Bekanntmuchnng, das Ueber-einkommen mit der König-
lich SächsischenRegierung wegen gegenseitiger Durchführungder

Schulpfticht betreffend. Vom 6. Oktober 1876.

Mit der Königlich SächsischenRegierung ist ein Ueberein-

kommen dahin getroffen worden, daß die mit der Königlich

PreußischenRegierung wegen gegenseitiger Durchführung der

Schulpllicht vereinbarten Grundsätze(s. unsere Bekanntschaft vom

21· Juni d. J» Amtsblatt S. 173) auch auf diejenigen Kinder,

welche dem KönigreicheSachsen angehören, aber im Fürsten-
thume Renß j. L. sich aufhalten, oder welche dem Fürstenthume
Reuß j. L. angehören, aber im KönigreicheSachsen sich aufhal-
ten, Anwendung finden sollen.

Wir veranlassen die Schulbehörden des Fürstenthumes,sich
in vorkommenden Fällen hiernach zu achten, und bemerken, daß
im KönigreicheSachsen für Ausstellung der vorgesehenen Zeug-
nisse über die Erfüllung der Schulpflicht der Lehrer in Gemein-

schaft mit dem Lokalschulinspektor bezw. mit dem Schuldirektor
als Lokalschulinspektorzuständigist.

Gera, am 6. Oktober 1876.

FürstlichesMinisterium.

Abtheilung für Kirchen- und Schulungelegenheiten.
v. Harbou.

Semmel.

KönigreichSachsen.
Verordnung, Venachrichtigungvon den gegen Studirende und

Schüler höhererLehranstaltenanhängigenbürgerlichenRechtsstrei-
tigkeiten, Straf- und Polizeisuchen betreffend.

Vom 28. Oktober 1876.

Jn Ausdehnung der Vorschriften im Schlußsatzedes §. 22
der Verordnung vom 28. März 1835 (S. 220 des Gesetz-und

Verordnungsblattes vom Jahre 1.835) und in §. 4, Abs. 1 der

Verordnung vom 13. September 1856 (Seite 324 des Gesetz-
und Verordnungsblattes vom Jahre 1856) wird verordnet-
was folgt:

·

Von jeder bürgerlichenRechtsstreitigkeit und von jeder
Strafsache, welche gegen eine Person anhängig wird, die einer
der in der Anlage O verzeichneten Bildungsanstalten als Stu-

dirender oder Schüler angehört, sowie, was die Strafsachen an-

langt, von deren Ausgange, hat das Gericht, in bezirksgericht-
lichen Strassachen, in denen eine Voruntersuchung stattfindet,
der Untersuchungsrichter, die Direktion der betreffenden Anstalt,
beziehentlichdas Universitätsgerichtzu Leipzig zu benachrichtigen.

Nicht minder ist von jeder zum Zwecke gerichtspolizeilicher
Vorerörterungen oder aus sonstigen polizeilichen Gründen ver-

fügten Verhaftung eines Studirenden oder eines Schülers der

bezeichneten Anstalten, sowie von jeder nach §. 5 des Gesetzes,
das Verfahren in Verwaltungsstrassachen betreffend, vom 22.

April 1873 (S. 291 fg. des Gesetz- und Verordnungsblattes
vom Jahre 1873) gegen eine solche Person erlassenen vorläufi-
gen Strafverfügnng die Direktion der betreffenden Anstalt, be-

ziehentlich das Universitätsgerichtzu Leipzig, von der Behörde
in Kenntniß zu setzen, von welcher oder von deren Organen die

Maßregel verfügt worden ist.

Dresden, am 28. Oktober 1876.

Die Ministerien des Innern und der Justiz.
v. Nostiz-Wallwitz. Abekeu.

Rosenberg.
O

Die Universität zu Leipzig.
Das Polytechnikum zu Dresden.

Die Bergakademie zu Freiberg.
Die Forstakademie zu Tharandt.
Die Kunstakademien zu Dresden und Leipzig.
Die Gymnasien.
Die Realschulen.
Die Lehrer- und Lehrerinnen-Seminare.
Die Kunstgewerbeschulezu Dresden.

Die Thierarzneischule zu Dresden.

Die höhere Gewerbeschule zu Chemnitz.
Die Werkmeisterschule zu Chemnitz.
Die Baugewerkenschulen zu Dresden,-Leipzig,Zittau, Chem-

nitz und Plauen.
«

Bekanntmachuug,eine Vereinbarung mit den nachbenannten Staa-
ten wegen gegenseitiger Durchführungder Schnlpflicht betreffend.

Vom 29. November 1876.

Nachdem zwischender diesseitigen Regierung und den Re-

giernugen von Baden, Mecklenburg-Schwerin, Merk-

lenburg - Strelitz, Oldenburg, Sachsen - Meiningen,
Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg -Gotha, Anhalt,
Schwarzburg-Rudolstadt,Schwarzburg-Sondershau-
sen,· Renß ä. L., Reuß j. L., Schaumburg-Lippe, Lippe,
sowie der Verwaltung von Elsaß-Lothringen und den Se-

uaten von Lübeck und Bremen wegen gegenseitig-erDurch-
führung der Schulpflicht durch Austausch von Erklärungen rück-

sichtlichder den genannten Staaten angehörendenKinder, welche
sich im KönigreicheSachsen aufhalten und rücksichtlichder dem

KönigreicheSachsen angehörendenKinder, welche sich in jenen
Staaten aufhalten, eine mit dem durch Bekanntmachungvorn

28. August dieses Jahres (Deutsche Schulgesetz-Sammlung,
Jahrgang 1876 Nummer 49) publizirten Abkommen mit
der Königlich PreußischenStaatsregierung wörtlich gleichlau-
tende Vereinbarung getroffen worden ist, so wird Solches mit

AllerhöchsterGenehmigung und mit dem Bemerken zur Nach-
achtung bekannt gemacht, daß zur Ausstellung von Zeugnissen
über die Erfüllungder Schulpflicht die folgenden Stellen:
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im Großherzogthume Baden:

die Schulkommisfionen und in Gemeinden, in denen

solche nicht bestehen, die Gemeinderäthe;
iM Großherzogthume Mecklenburg-Schwerin:

in der Stadt Rostock die Elementarschul-Kommission,in
der Stadt Wismar die Schulkommission, in den ande-

ren Städten und den FleckenDoberan, Dargun, Das-
sow der Schulvorstand, in den FleckenLübtheen und

Zarrentin die Ortsschulbehörde,in der Ortschaft Neu-

klofter der Direktor des dortigen Lehrerseminares, aus
dem Lande die zuständigenPrediger als Ortsschulin-
spektorenz

im Großherzogthume Mecklenburg-Strelitz:
in den Städten und im Flecken Mirow die Direktoren

bez. Rektoren, im FleckenFeldberg der erste Lehrer, auf
dem platten Lande die Paftoren;

im Großherzogthume Oldenburg:
der Lehrer mit dem Lokalfchulinspektor oder dem Vor-

sitzendendes Schulvorstandes gemeinschaftlich;
im Herzogthume Sachsen-Meiningen:

der Lehrer mit dem Ortsfchulinspektor oder in Behinde-
rung des Letzteren mit dem Vorsitzenden des Schulvor-
standes gemeinschaftlich;

im Herzogthume Sachsen-Altenburg:
bis auf Weiteres die Schulinspektionenz

im Herzogthume Sachsen-Koburg-Gotha:
an denjenigen Schulen, denen ein Direktor oder Rektor

vorsieht, dieser, an den übrigenSchulen aber der Schul-
vorstand;

im Herzogthume Anhalt:
die Ortsschulinspektoren bez. Schuldirigenten und derje-
nige Klassenlehrer, welcher den entlassenen Schüler zu-

letzt unterrichtet hat, gemeinschaftlich;
im Fürstenthnme SchwarzbnrgäRudolstadk ·

der mit der Lokalaufsicht beauftragte Geistliche der be-

·

treffenden Parochiez
Im Fürstenthume Schwarzburg-Sondershausen:

der Lehrer mit dem Lokalschulinspektorgemeinschaftlich;
im Fürstenthume Reuß ä. L.: .

der Lokalschulinfpektor;
im Fürstenthume Reuß j. L.:

der Schulvorstand;
«

im Fürsteuthume Schaumburg-Lippe:
. ZMSchulvorstand und Namens desselben der Lokalschul-
. inspektor;

im Fürstenthume Lippe:der Hauptlebmmit dem Schulinspektorgemeinschaftlich;
Im Reichsiand El -

«

—

die Bürgermeister;
saß-Lothringen.

M der freien St
"

·

der Schulmth
adt Lubeck.

und

in der freienStadt Bremem
das mit der Spezialinspektion der betreffenden Schule

b
beauftragteSenatsmitglied

mIchtigtfind.

sites-demden 29. November 1876.
imsterium des Kultus und öffentlichenUnterrichtes.

Dr. v. Gerber.

Götz.

Bekanntmachnng, eine Abänderung der Beilage Ä. zum nachbe-
zeichnetenRezeszvom 10. Mai 1860, über die vom Dorfe Sachs-

witz zu leistenden Parochiali nnd Schulanlagen betreffend.
Vom 20. November 1876.

Nach der Beilage A zum Rezessevom 10. Mai 1860, die

kirchlichenund Schulverhältnissederjenigen Parochieen betreffend,
zu welchen Königlich SächfischeUnterthanen und Unterthanen
des FürstenthumesNenß älterer Linie gehören (Seite 181 fg.
des Gesetz- und Verordnungsblattes vom Jahre 1860), hat zu-

folge der Bestimmung unter 1, 1 das FürstlichReußischeDorf

Sachswitz (einschließlichdes zu diesem Orte gehörigen, unter

Königlich SächsifcherHoheit gelegenen Bauergutes) zu den Pa-
rochial- und Schulanlagen der Parochie Elfterberg ein Drei-

ßigtheil beizutragen.
Auf Antrag der betheiligten Gemeinden sind wegen Ab-

änderung dieser Beitragsquote durch, von beiden Regierungen
bestellte Kommissare Verhandlungen gepflogen worden, in de-

ren Verfolg sich die zum Kirchen- und Schulbezirke von Elster-
berg gehörigen Gemeinden dahin geeinigt haben, daß

das FürstlichReußischeDorf Sachswitz (einschließlichdes

zu diesem Orte gehörigen,unter KöniglichSächsischerHo-
heit stehenden Bauergutes) vom 1. Januar 1876 ab zu

je 100 Mark desjenigen Bedarfes, welcher in den zum

Schulverbande von Elsterbergstehenden Gemeinden durch
Schulanlagen aufzubringen ist, 6 Mark 25 Pfennige und

zu je 100 Mark derjenigen Kirchenanlagen, welche nach
Abzug der von dem ReußischenDorfe Görschnitzzu lei-

stenden Quote in der Parochie Elsterberg aufzubringen sind,
3 Mark beizutragen hat, jedoch dabei den betheiligten
Gemeinden nachgelassenist, in Zeitabschnitten von nicht
unter 6 Jahren auf eine Revision der nach«der Kopf-
zahl zu entrichtenden Anlagenhälfte anzutragen.

Nachdem zu diesem Abkommen vom unterzeichneten Mini-

sterium im Einverständnissemit dem evangelisch-lutherischenLan-

deskonfistorium, ebenso wie von der FürstlichReuß-Plauischen
Landesregierung zu Greiz auf Grund §. 17 des obengedachten
Rezessesdie erforderlicheGenehmigung mit der Wirkung ertheilt
Morden ist- daß dieser anderweiten Vereinbarung unter Aufhe-
bung der Bestimmungunter I, l der Beilage A allenthalben
nachgegangen werden soll, so wird Solches mit Allerhöchfter
Und HöchsterGenehmigungfür Alle, die es angeht, hiermit be-
kannt gemacht.

Dresden, den 20. November 1876.

Ministerium des Kultus und öffentlichenUnterrichtes.
Dr. v. Gerber.

Götz.

Kaiserthnm Gebet-reich
Erlaß des Minister-s für Kultus und Unterricht vom 27. Novem-
ber 1876, Z. 18,740, an sämmtlicheLandesschulbehörden,betref-
fend einzelne Bestimmungen über das Probejahr der Kandidaten

des Lehramtes an Mittelfchulen.
Die Erfahrungen über die praktische Ausbildung der Lehr-

amts-Kandidaten, welche das Probejahr nach Vorschrift durch-

gemachthaben, leiten dahin, die Bestimmungen über dasselbe
in der Weise weiterzubilden, daß die Kandidaten wirklich nur

allmählich in das Lehramt eingeführtwerden, und daß sie
die erforderliche unmittelbare und fachmännischeLeitung an der

Anstalt auch thatsächlichgenießen.
Zu diesem Behufe erachte ich Folgendes als Richtschnur

für die Zukunft zu bestimmen:
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a) Der Probekandidat wird an einer Lehranstalt, welche

gleichartig ist mit derjenigen, für welche er die wissenschaftliche
Lehrbefähigung besitzt, unter die besondere sachmännischeLeitung
eines Professors gestellt. Einem und demselben Professor dür-
fen zu gleicher Zeit höchstens drei Kandidaten zugewiesen sein.

b) Im ersten Semester des Probejahres wohnt der Kau-

didat anfänglich zwei bis drei Monate dem Unterrichte des ihn
leitenden Professors nach Thunlichkeit auch dem anderer hospiti-
rend bei, und hat sich später unter dessen Aufsicht im Unterrich-
ten selbst zu versuchen und zwar in so viel Klassen als möglich;
erst im folgenden Semester übernimmt er mit den ihm zukom-
menden Pflichten und Rechten den Fachunterricht selbstständig
nach dem vorgeschriebenengeringen Ausmaße.

c) Die sich darbietenden Erscheinungen des Schullebens,
das in den Lehrstunden Behandelte, sowie das demnächstVor-

zunehmende, die methodischeBehandlung der einzelnen Abschnitte
des Gegenstandes mit Rücksichtauf die Lehrstufe, die dem Lehr-
plane und der Unterrichtszeit angemessene Vertheilung des ge-

sammten Lehrpensums, die Schulliteratur des Gegenstandes,
’

beachtenswerthe, päddagogischzdidaktischeAbhandlungen nnd der-

gleichen zur Sache Gehöriges, bildet außerhalb der Schulzeit
in beiden Semestern den Gegenstand theils gelegentlicher, theils

regelmäßiger (etwa wöchentlicher)Besprechungen zwischen
Professor und Kandidat, nach Umständen auch den Stoff zu

schriftlichenElaboraten.

d) Der mit der Einführung eines Kandidaten in das Lehr-
anit betraute Professor hat nach Schluß des Probejahres über

seine und des Kandidaten Thätigkeit dem Landesschulrathe ein-

gehend zu berichten. Dieser Bericht wird dem Ministerium für

Kultus und Unterricht vorgelegt.
Das Urtheil des Professors über die Verwendung sowie

über den Grad der Ausbildung des Kandidaten ist in dem Zeug-
nisse zu berücksichtigen,welches gemäß der Prüfungsvorschrist
dem Kandidaten vom Direktor und vom Ordinarius ausgestellt
und mit den Schlußaktendem Landesschulrathe vorgelegt wird.

Durch die hier bezeichneteMitwirkung des Fachmannes sol-
len die Pflichten und Befugnisse des Ordinarius grundsätzlich
nicht geschmälertwerden, wenn sie sich auch thatsächlichvon

selbst ermäßigen. Jnsbesondere wird auch der Direktor aus

eigener Anschauung die spezielle Unterweisung der Kandidaten

kennen lernen und sich von dem geregelten Vorgehen Ueberzeu-
gnug verschaffen Ebenso erwarte ich von dem gegenständlichen

Interesse des Landes-Schulinspektors, daß er durch unmittelbare

Einwirkung die Sache fördere.

Jn Betrefs der Ausführung füge ich Folgendes bei:

Maßgebend für die Wahl der Anstalt ist das Bedürfniß
des Kandidaten nach Ausbildung und nicht das Bedürfniß der

Anstalt nach Aushilfe im Unterrichte.

Zu den Bedingungen eines günstigenErfolges der beab-

sichtigten Maßnahme gehört auch die volle Bereitwilligkeit der

in Anspruch zu nehmenden Professoren,und ich nehme an, daß

im Allgemeinen jeder für den bezeichneten Zweck ausersehene
Professor seine Dienste gern zur Verfügung stellen werde, wo-

fern nicht die triftigsten Gründe ihn davon abhalten. Selbst-
verständlichwerde ich solche Dienste jederzeit gebührend aner-

’

kennen, nach Umständen auch remuneriren, und der k. k. Lan-

desschulrathwird bei Vorlage des bezüglichenThätigkeitsberich-
tes einenAntrag zu stellen in der Lage sein.

Um gleich anfänglich die nöthige Uebersicht über das Vor-

handensein der zahlreichen Voraussetzungen zu gewinnen, an

welche die besprochene Maßnahme geknüpft ist und um diese
überall in gleichem Sinne zu verwirklichen, behalte ich mir we-

nigstens für die nächsteZeit die Bestimmung der Professoren
vor, denen die Ausbildung von Kandidaten anvertraut werden

soll. Zu diesem Zweckewird es genügen, daß der betreffende
Landes-Schulinspektor erst bei gegebenem Anlasse, sobald ein

Gesuch um Zulassung zur Ablegung des Probejahres vorliegt,
dem Ministerium für Kultus und Unterricht in einem unmittel-

baren Berichte einen Vorschlag erstatte.
Geleitet von dem Wunsche, das ordnungsmäßigeDurch-

machen des Probejahres auch von materieller Seite zu erleich-
tern, bin ich bereit, Kandidaten, welche sonst aus Subsistenz-
gründen zu vorzeitiger Annahme von Supplentenstellen geno-
thigt wären, Unterstützungin demselben Maße wie gegenwär-

tig vielen Lehramtskandidaten zu gewähren.
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